


nutzbaren Ausgabemittel zur Krisenbewältigung erhebliche zusätzliche coronabe
dingte Ausgabemittel zur Verfügung gestellt. Von den bereitgestellten Landesmitteln 
wurden im Corona-Sondervermögen zum Stand 31.12.2022 rd. 633 Mio. € Landesmit
tel verausgabt. Umfangreiche Aufwendungen sind insbesondere durch die landessei
tig finanzierten Tests in Schulen und Kindergärten (inkl. Kindertagespflege und Ein
richtungen der Hilfen zur Erziehung) entstanden. Allein für diesen Bereich wurden bis 
2022 über 45 Mio. Testkits bestellt.
Für den Bereich der Kindertagesstätten wurden insgesamt rd. 5 Mio. Euro für Tests 
verausgabt. Dabei handelt es sich um Lieferungen von Schnelltests an Kindertages
stätten, Kindertagespflege und Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung. Die Kosten 
können nicht separat bzw. nur für Kindertagesstätten ausgewiesen werden.

Für Ihr darüberhinausgehendes Auskunftsbegehren besteht für das Ministerium für 
Bildung (BM) keine Transparenzpflicht nach dem LTranspG. Ein Antrag auf Informati
onszugang nach dem LTranspG kann sich per se nur auf Informationen beziehen, 
über die die transparenzpflichtige Stelle verfügt, das heißt, die in verkörperter Form 
dort vorhanden sind oder die für sie von dritter Stelle bereitgehalten werden (§ 4 Abs.
2 LTranspG). Sind die angefragten Informationen - so wie hier zu Kosten der Tests 
explizit in Kindertagesstätten - in keiner Weise gespeichert, sind sie nicht vom Infor
mationsbegriff des LTranspG erfasst und können daher auch nicht Gegenstand eines 
geltend gemachten Anspruchs sein (vgl. hierzu Konrad/Stumm, Das Landestranspa
renzgesetz Rheinland-Pfalz in der Verwaltungspraxis, Seite 32, RdNr. 2.3.2.1).

Kosten gemäß § 24 LTranspG werden nicht erhoben.

Sie haben die Möglichkeit, den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit anzu
rufen (§ 12 Abs. 4 Satz 6 LTranspG).

Sollte diese Antwort veröffentlicht werden, möchte ich Sie mit Hinweis auf die Daten
schutz-Grundverordnung darum bitten, personenbezogene Daten unkenntlich zu ma
chen.
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